
26 Erstes Kapitel: Einleitung
gefördert und was zu ihrem Schutze von seiten des Staates
am besten getan werden könne. Schinkel, „der Vater der
staatlichen Denkmalpflege in Preußen," ist der Verfasser
der Eingabe der Baudeputation vom Jahre 1815, die

 in selten klarer Form die Forderungen umschrieben
 hat, die heute noch die Forderungen einer ordentlichen
Staatsfürsorge für die Denkmäler sind, die freilich auch
heute in Preußen nur erst zum Teil ihre Erfüllung ge
funden haben (Renard, Eifelfestschrift 68). Die Be
mühungen Schinkels, die ihn 1816 auch zu einer amt
lichen Bereisung in die Rheinprovinz führten, fanden
ihre Anerkennung in der Allerhöchsten Kabinettsordre,
die König Friedrich Wilhelm am 4. Oktober 1815 zu Paris
erließ, die hier, da sie den Ausgangspunkt staatlicher
Denkmalpflege in Preußen darstellt, im Wortlaut wieder
gegeben sei; sie ist gerichtet an den Staats- und Finanz
minister Freiherrn v. Bülow und lautet:

„Auf Ihren Bericht vom 27. v. M. setze ich hiermit fest, daß bei jeder
wesentlichen Veränderung an öffentlichen Gebäuden oder Denkmälern
diejenige Staatsbehörde, welche solche vorzunehmen beabsichtigt, darüber
zuvor mit der Ober-Baudeputation kommunizieren, und wenn diese
nicht einwilligt, an den Staatskanzler Fürsten v. Hardenberg, zur
Einholung Meines Befehls, ob die Veränderung vorzunehmen, berichten
soll."

Dieser Kabinettsordre ist im Laufe der Jahre eine
Reihe von weitern Ordres und ministeriellen Zirkular
verfügungen gefolgt. Eine Zirkularverfügung vom
6. April 1819 brachte „die sorgfältige Erhaltung" zur
Sprache, „welche diejenigen als Denkmäler der Vorzeit
und Kunst ehrwürdigen alten Schloß-, Stifts- und Kloster
gebäude verdienen, die nicht zu gottesdienstlichen Zwecken
beibehalten sind, um zu verhüten, daß solche nicht veräußert
 und demnächst abgerissen werden oder sonst aus Mangel
an Aufsicht verfallen". Eine Zirkularverfügung vom
18. März 1824 erinnert unter Hinweis auf die Kabinetts-


